
 

 

Landgericht München I 

Az.: 7 O 14276/20 

Urteil vom 28. Januar 2021 

 

Tenor 

1. Die einstweilige Verfügung des Landgerichts München I vom 09. November 2020 

wird bestätigt. 

[…] 

 

Tatbestand 

Die Verfügungsklägerin zu 1) ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen für 

Telekommunikationsdienstleistungen mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Sie 

gehört zum ID Konzern (nachfolgend, soweit es nicht auf ein bestimmtes Unternehmen 

aus dem Konzern ankommt: ,,ID"), dessen Dachgesellschaft die ID, lnc. mit gleichem Sitz 

ist. Sie ist Inhaberin zahlreicher Schutzrechte in Deutschland (Anlage AR1) sowie 

weltweit, unter anderem auf dem Gebiet der Mobilfunktelekommunikation der zweiten 

(GSM), dritten (UMTS), vierten (LTE) und fünften (5G) Generation (Anlagen AR 1 und 

AR2). Nach ihrer Behauptung lizenziert sie diese an alle interessierten Unternehmen zu 

FRAND Bedingungen. Sie war wesentlich an der Entwicklung der entsprechenden 

Mobilfunkstandards beteiligt. 

 

Die Verfügungsklägerin zu 2) mit Sitz ebenfalls in Wilmington, Delaware, USA, gehört 

ebenfalls zur ID-Gruppe und ist ebenfalls Inhaberin zahlreicher solcher Schutzrechte in 

Deutschland (Anlage AR 17). 

 

Die Verfügungsbeklagten gehören zum X. -Konzern (nachfolgend, soweit es nicht auf 

ein bestimmtes Unternehmen aus dem Konzern ankommt: ,,X. "). Der X. -Konzern ist ein 

chinesischer Elektronikhersteller und seit Anfang 2020 der weltweit drittgrößte 

Hersteller von Smartphones. Die Verfügungsbeklagten zu 1) bis 3) mit Sitz in China, die 



 

 

Verfügungsbeklagte zu 2) in Wuhan, sind jeweils indirekte 100%ige Töchter der 

Verfügungsbeklagten zu 4) mit Sitz auf den Kaimaninseln, die über die X. Technology 

Germany GmbH auch über eine Zweigniederlassung in Düsseldorf bzw. Beltheim 

verfügt. Darüber hinaus verfügt die Verfügungsbeklagte zu 4) auch über zwei 

Zustelladressen in China (Peking und Hongkong). 

 

Nach Behauptung der Verfügungsklägerinnen versucht ID seit sieben Jahren 

vergeblich, sich mit X. auf den Abschluss einer FRAND-Lizenz über ihr SEP-Portfolio 

betreffend die 3G und 4G Technologie zu einigen. Zuletzt hat ID im Februar 2020 

erfolglos ein Lizenzangebot unterbreitet. 

 

In der Folgezeit kam es zu folgenden Ereignissen: 

 

9.Juni2020 

X. reichte gegen ID eine Klage auf Feststellung einer angemessenen globalen Portfolio 

Lizenzgebühr vor dem lntermediate People's Court in Wuhan, Volksrepublik China […] 

ein. 

[…] 

 

29. Juli 2020 

ID reichte gegen X. eine Patentverletzungsklage vor dem High Court in Neu-Delhi, 

Indien, verbunden mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zur 

schnellen Untersagung behaupteter andauernder Patentverletzungen […] ein. 

[…] 

 

4. August 2020 

X. reichte gegen ID einen Antrag auf Erlass einer Behaviour Conservation Order (Anti-

Suit Injunction = ASI) vor dem lntermediate People's Court in Wuhan, Volksrepublik 

China, mit dem oben wiedergegebenen Rubrum ein. 



 

 

[…] 

 

23. September 2020 

Der lntermediate People's Court in Wuhan erließ folgende ASI […]. 

[…] 

 

29. September 2020 

ID reichte gegen X. einen Antrag auf Erlass einer anti-anti-suit-injunction (AASI) vor 

dem High Court in Neu-Delhi mit folgendem Wortlaut ein […]. 

[…] 

 

30. Oktober 2020 

Die Verfügungsklägerin zu 1) beantragte vor dem Landgericht München I den Erlass 

folgender einstweiliger Verfügung (BI. 1/30): 

 

Den Antragsgegnerinnen wird bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel 

untersagt, die Anti-Suit lnjunction des Wuhan lntermediate People's Court, 

Provinz Hubei, Volksrepublik China vom 23. September 2020 (Az. (2020) E 01 Zhi 

Min Chu 169 Zhi Yi) weiterzuverfolgen oder eine andere gerichtliche oder 

behördliche Maßnahme zu ergreifen, mit der der Antragstellerin oder anderen 

konzernverbundenen Unternehmen der ID-Gruppe unmittelbar oder mittelbar 

verboten werden soll, Patentverletzungsverfahren aus ihren 

standardessentiellenPatenten in Deutschland zu führen, wobei diese 

Unterlassungsverpflichtung insbesondere auch umfasst, […] 

 

[…] 

 

9. November 2020 



 

 

Das Landgericht München I erließ im Beschlusswege ohne vorherige Anhörung der 

Verfügungsbeklagten folgende einstweilige Verfügung (BI. 56/62): 

 

1. Den Antragsgegnerinnen wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter 

Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro 

oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - Ordnungshaft auch für den 

Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann -, die 

Ordnungshaft oder Ersatzordnungshaft zu vollziehen an einem 

vertretungsberechtigten Organ der jeweiligen Antragsgegnerin, wegen 

jeder Zuwiderhandlung jeweils 

 

untersagt, 

 

die Anti-Suit lnjunction des Wuhan lntermediate People's Court, Provinz Hubei, 

Volksrepublik China, vom 23. September 2020 (Az. (2020) E 01 Zhi Min Chu 169 

Zhi Yi) weiterzuverfolgen oder eine andere gerichtliche oder behördliche 

Maßnahme zu ergreifen, mit der den Antragstellerinnen unmittelbar oder 

mittelbar verboten werden soll, Patentverletzungsverfahren aus ihren 

standardessentiellen Patenten in der Bundesrepublik Deutschland zu führen, 

 

wobei diese Unterlassungsverpflichtung insbesondere auch umfasst, 

 

- das Gebot, den Antrag auf Erlass einer Anti-Suit lnjunction vom 4. August 

2020 in dem Verfahren mit dem Aktenzeichen Az. (2020) E 01 Zhi Min Chu 

169 Zhi Yi vor dem Wuhan lntermediate People's Court, Provinz Hubei, 

Volksrepublik China,innerhalb einer Frist von 24 Stunden nach Zustellung 

dieses Verfügungsbeschlusses insoweit mit Wirkung für die 

Bundesrepublik Deutschland zurückzunehmen oder andere prozessual 

geeignete Mittel zu ergreifen, um die Anti-Suit lnjunction vom 23. 



 

 

September 2020 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland 

endgültig zu widerrufen; 

 

- das Verbot, jenes Anti-Suit lnjunction-Verfahren außer zum Zweck der 

Antragsrücknahme oder zur Abgabe einer sonstigen Erklärung zum 

Zwecke des endgültigen Widerrufs mit Wirkung für die Bundesrepublik 

Deutschland weiter zu betreiben; 

 

- das Verbot, den Antragstellerinnen durch eine gerichtliche oder 

behördliche Anordnung gerichtet auf Untersagung des vorliegenden 

Verfahrens mittelbar verbieten zu Jassen, Patentverletzungsverfahren aus 

ihren standardessentiellen Patenten in der Bundesrepublik Deutschland 

zu führen […] 

[…] 

4. Dezember 2020 

Der lntermediate People's Court in Wuhan bestätigte auf den Antrag auf 

Reconsideration durch ID die ASI (Anlage AR ZV 7). 

[…] 

 

22./23. Dezember 2020 

Die Verfügungsbeklagte zu 4) erhob Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung vom 

9. November 2020 (BI. 109/133) und beantragte die einstweilige Einstellung der 

Zwangsvollstreckung (BI. 149/151; BI. 8/13 QM-Heft). 

[…] 

 

21. Januar 2021 

Die Verfügungsbeklagten zu 1) bis 3) erhoben ebenfalls Widerspruch gegen die 

einstweilige Verfügung vom 9. November 2020 (BI. 194/218). 

[…] 



 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die einstweilige Verfügung ist zu bestätigen, weil nach wie vor das Vorliegen eines 

Verfügungsgrundes und eines Verfügungsanspruchs glaubhaft gemacht ist. Die in 

Indien und China anhängigen Verfahren stehen der Verneinung einer anderweitigen 

Rechtshängigkeit bzw. der Bejahung eines Rechtsschutzbedürfnisses nicht entgegen. 

Die einstweilige Verfügung wurde auch rechtzeitig gegenüber allen vier 

Verfügungsbeklagten vollzogen. 

[…] 

 

A. Zuständigkeit 

 

Das Landgericht München I ist international, örtlich und sachlich zuständig. 

Funktionell ist die Patentstreitkammer zur Entscheidung berufen. 

[…] 

 

B. Einhaltung der Vollziehungsfrist 

 

Die Vollziehungsfrist der §§ 936, 928, 929 Abs. 2 ZPO wurde in Bezug auf alle vier 

Verfügungsbeklagten eingehalten. 

[…] 

 

C. Rechtsschutzbedürfnis und keine anderweitige Rechtshängigkeit 

 

I. Für den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung fehlt es auch nicht am 

Rechtsschutzbedürfnis. Das Rechtsschutzbedürfnis als allgemeine 

Prozessvoraussetzung ergibt sich in der Regel aus der Nichterfüllung des vom 

Kläger geltend gemachten Anspruchs. Es fehlt, wenn der Kläger sein 



 

 

Rechtsschutzziel auf einfacherem und billigerem Wege erreichen kann oder 

bereits erreicht hat. 

1. Der Argumentation X. s, die sie im indischen nicht aber im deutschen 

Verfahren haben vortragen lassen (Anlage AR 26 S. 28 Ziffer 24), es fehle 

ID am Rechtsschutzbedürfnis, weil sie darauf zu verweisen seien, sich 

gegen die ASI im Rahmen des Reconsideration-Verfahrens in China zu 

verteidigen, kann aus den vom Oberlandesgericht München im Urteil 

vom 12. Dezember 20219 niedergelegten Gründen (GRUR 2020, 379 Rn. 51, 

68 ff.) nicht gefolgt werden. Es ist auch im vorliegenden Verfahren nicht 

zu erwarten, dass die grundrechtlich geschützten eigentumsähnlichen 

Rechte der Verfügungsklägerinnen an ihren Patenten und damit auch die 

Möglichkeit, wegen deren behaupteter Verletzung Patentverletzungs 

verfahren im Erteilungsstaat einzuleiten, durch die chinesischen 

Gerichte hinreichend gewahrt werden. Denn auch wenn die ASI im 

Heimatstaat als ein zulässiges prozessuales Mittel angesehen wird, so 

stellt sie sich aus der allein maßgeblichen Sicht des deutschen Rechts als 

rechtwidriger Eingriff in die eigentumsähnlich geschützte 

Rechtsposition des Patentinhabers dar (vgl. OLG München GRUR 2020, 

379 Rn. 5-7). Es sind zwar Fälle denkbar, in denen das die ASI erlassende 

Gericht auch den Boden der eigenen Rechtsordnung verlassen hat und 

deswegen ein innerstaatlicher Rechtsbehelf zu einer Überprüfung und 

Korrektur führen könnte. Die Berücksichtigung einer solchen 

Möglichkeit der Korrektur durch das ausländische Erlassgericht oder die 

diesem übergeordneten ausländischen Gerichte innerhalb des deutschen 

einstweiligen Verfügungsverfahrens würde aber zu erheblicher 

Rechtsunsicherheit für die rechtssuchenden Patentinhaber führen und 

eine nur schwerlich anzustellende Prognose erforderlich machen, ob dem 

Rechtsbehelf im Ausland im konkreten Einzelfall eine 

Erfolgswahrscheinlichkeit zuzusprechen ist oder eher nicht. 



 

 

 

Im Erlassstaat anhängige Rechtsmittel gegen eine ASI lassen das 

Rechtsschutzbedürfnis nicht in Wegfall kommen und begründen auch 

keine anderweitige Rechtshängigkeit. Augenscheinlich sind zwar beide 

Verfahren auf dasselbe Rechtsschutzziel gerichtet und stellen insoweit 

das jeweilige kontradiktorische Gegenteil dar. Selbst eine Aufhebung der 

ASI würde aber die aus deutscher Sicht einmal begründete 

Wiederholungsgefahr nicht entfallen lassen. Die einmal begründete 

Wiederholungsgefahr entfällt nämlich regelmäßig nur durch die Abgabe 

einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Ohne diese wäre der 

Antragsteller der ASI nicht gehindert, einen erneuten Antrag auf Erlass 

einer ASI zu stellen. 

 

Unabhängig hiervon ist nach der Ratio der Entscheidung des 

Bundesgerichtshofs vom 26. Oktober 1983 (NJW 1983, 1269) aus Gründen 

des effektiven Rechtsschutzes für von ASIs betroffene Patentinhaber aber 

in jedem Fall eine Ausnahme zuzulassen, weil die Patentinhaber das 

ausländische Verfahren auf Erlass einer ASI nicht selbst angestrengt 

haben und andernfalls eine unzumutbare Beeinträchtigung des 

Rechtsschutzes erleiden müssten. 

 

2. Erst recht fehlt dieses Rechtsschutzbedürfnis nicht mit Blick auf das 

chinesische Hauptsacheverfahren. Dieses ist allein auf die gerichtliche 

Feststellung einer globalen Portfolio FRAND-Lizenzgebühr gerichtet. 

Selbst bei Klageerfolg ergäbe sich dadurch keine vertragliche 

Lizenzeinräumung zu Gunsten X. s und damit auch zu Gunsten der 

Verfügungsbeklagten, die die Rechtswidrigkeit einer festgestellten 

Patentbenutzung entfallen lassen könnte. Der für die Zwecke der hiesigen 

Entscheidung zu unterstellende andauernde rechtwidrigen Zustand der 



 

 

vielfachen Verletzung der Patente der Verfügungsklägerinnen in der 

Bundesrepublik Deutschland durch X. würde damit also nicht beendet. 

Eine chinesische Entscheidung wäre in der Bundesrepublik Deutschland 

wohl auch nicht anerkennungsfähig. Denn dem chinesischen Gericht 

fehlt aus deutscher Sicht ganz offensichtlich die internationale 

Zuständigkeit für diese Feststellungklage gegen die ID-Beklagten, die 

sämtlich ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, soweit 

sich diese vor dem Gericht in Wuhan nicht rügelos zur Sache einlassen (§ 

328 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). 

 

3. Das Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses wird auch nicht durch das 

früher eingeleitete indische Verfahren auf Erlass einer AASI 

beeinträchtigt. 

[…] 

b. Das indische Verfahren betrifft, jedenfalls im Zeitpunkt des Schlusses 

der hiesigen mündlichen Verhandlung am 28. Januar 2021, allein 

Abwehrmaßnahmen gegen die chinesische ASI, soweit das indische 

Territorium betroffen ist. Die Verfügungsklägerinnen haben insoweit 

glaubhaft gemacht, dass im indischen Verfahren vor dem 28. Januar 

2021 eindeutige dahingehende nachträgliche Erklärungen eingereicht 

worden sind. Unabhängig vom Streit der beiden Privatgutachter, ob 

nach dem indischen Prozessrecht insoweit die Regeln über die 

Klagerücknahme greifen und falls ja, ob noch eine gerichtliche 

Gestattung der Klagerücknahme zu erwirken ist (vgl. Anlage AR 2 Ziffer 

3.14), ist dadurch dargetan, dass ID in Indien alles getan hat, um zu 

vermeiden, dass in Indien eine gerichtliche Entscheidung gerichtet auf 

eine Abwehrmaßnahme gegen die chinesische ASI mit Effekt für das 

Territorium der Bundesrepublik Deutschland noch ergehen kann 



 

 

(Anlage AR 29 Ziffer 4.24). Soweit noch eine gerichtliche Maßnahme zur 

Bewirkung einer endgültigen Antragsrücknahme erforderlich sein 

sollte, ist deren Unterbleiben nicht den Verfügungsklägerinnen 

anzulasten. Den diesbezüglichen  als Parteivortrag zu wertenden 

Ausführungen des klägerischen  Privatgutachters hat der 

Privatgutachter der Verfügungsbeklagten insoweit nichts 

Substantielles entgegengesetzt. Der Vortrag ist daher als unstreitig zu 

behandeln (§ 138 Abs. 3, 4 ZPO). Hiernach ist ID aufgrund der 

Erklärungen im indischen Verfahren gehindert, in Indien irgendwelche 

Anträge bezogen auf den Erlass oder die Aufrechterhaltung einer gegen 

die chinesische ASI gerichteten einstweiligen Verfügung mit Effekt für 

das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland weiterzuverfolgen. 

[…] 

II. Aus den oben genannten Gründen liegt auch mit Blick auf das indische Verfahren 

keine doppelte Rechtshängigkeit vor. Die Frage, ob vorliegend die anderweitige 

Rechtshängigkeit im Ausland dem Verfahren im Inland ausnahmsweise nicht 

entgegensteht, weil die Verfügungsklägerinnen nach Lage des Falls durch die 

Sperrwirkung des ausländischen Verfahrens eine unzumutbare Beeinträchtigung 

des Rechtsschutzes erleiden würden (BGH NJW 1983, 1269), bedarf daher insoweit 

keiner Entscheidung. 

 

III. Wie bereits vom Oberlandesgericht München (GRUR 2020, 379), geklärt, streitet für 

die Verfügungsbeklagten auch nicht der Grundsatz des prozessualen Privilegs 

(Rn. 67), weil die Beantragung einstweiliger Gegenmaßnahmen durch Notwehr 

gem. § 227 Abs. 1 BGB gerechtfertigt ist (Rn. 75) und vorliegend, wie ausgeführt, 

nicht damit gerechnet werden kann, dass die Interessen der 

Verfügungsklägerinnen an dem Schutz der Möglichkeit, 

Patentverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland anhängig zu 



 

 

machen, durch das Gericht in Wuhan hinreichend gewahrt werden (Rn. 76). Weder 

das Völkerrecht (Rn. 82), noch das europäische Recht (Rn. 83 f.) stehen dem Erlass 

einer AASI entgegen. 

 

D. Verfügungsanspruch 

 

Die Verfügungsklägerinnen haben auch das Vorliegen eines Verfügungsanspruchs 

gegen alle vier Verfügungsbeklagten glaubhaft gemacht. 

 

I. Die Beantragung einer ASI vor einem amerikanischen Gericht mit dem Ziel, die 

Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen wegen Patentverletzung in 

Deutschland zu verhindern, stellt eine Beeinträchtigung der 

eigentumsähnlichen Rechtsposition des Patentinhabers dar § 823 Abs. 1 BGB 

i.V.m. § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB (OLG München GRUR 2020, 379; LG München I 

BeckRS 2019, 25536 Rn. 52; Werner in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Auflage 

2020, Vor § 139 Rn. 4, 85). Ebenso verhält es sich mit der Beantragung, 

Aufrechterhaltung und Vollstreckung einer ASI oder einer Entscheidung, die die 

Beantragung einer Entscheidung der vorliegenden Art (AASI) untersagt (AAASI), 

vor einem chinesischen Gericht. Für die Verfügungsklägerinnen streitet 

zusätzlich das Notwehrrecht gern. § 227 Abs. 1 BGB (OLG München GRUR 2020, 

379 Rn. 75; Werner in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Auflage 2020, Vor§ 139 Rn. 

4, 85). 

 

II. Beide Verfügungsklägerinnen haben glaubhaft gemacht, dass sie jeweils Inhaber 

von Patenten betreffend die von der chinesischen ASI adressiere 3G und 4G-

Technologie in der Bundesrepublik Deutschland sind. Die chinesische ASI 

erstreckt sich nach dem Wortlaut und nach der Begründung nicht nur auf China, 

sondern beansprucht eine weltweite Geltung. Die Verfügungsklägerinnen zu 1) 

und 2) sind durch „and affiliates thereof" in Ziffern 1-5 der chinesischen ASI 



 

 

betroffen, wenn auch nicht direkt durch die Zwangsmittelandrohung. Da aber 

durch die Zwangsmittelandrohung mit den Verfügungsklägerinnen 

konzernverbundene Unternehmen bedroht werden, wird mit ihr auch die 

Handlungsfreiheit der Verfügungsklägerinnen als diejenigen eingeschränkt, die 

im ID-Konzern die streitgegenständlichen standardessentiellen Patente halten. 

[…] 

 

E. Verfügungsgrund 

 

Die Verfügungsklägerinnen haben das Vorliegen eines Verfügungsgrundes glaubhaft 

gemacht. Dies betrifft sowohl den Aspekt der zeitlichen Dringlichkeit als auch den 

Aspekt der allgemeinen Dringlichkeit, dass nämlich den Verfügungsklägerinnen ein 

Verweis auf ein Hauptsacheverfahren nicht zuzumuten ist. 

 

I. Die Verfügungsklägerinnen haben glaubhaft gemacht, dass ihnen ein Verweis 

auf ein Hauptsacheverfahren nicht zuzumuten ist. Dies ergibt sich für Anträge 

gerichtet gegen eine von einem anderen Gericht erlassene oder zu erlassenden 

ASI aus der Natur der Sache. Der Unterlassungsanspruch ist das 

Wesensmerkmal eines Ausschließlichkeitsrechts, wie das Patent eines ist, und 

stellt gleichzeitig auch die schärfste Waffe des Patentinhabers dar. Das 

Patentrecht als Ausschließlichkeitsrecht wäre faktisch wertlos, wenn dem 

Patentinhaber die Möglichkeit genommen würde, sein Ausschließlichkeitsrecht 

über das staatliche Gewaltmonopol in Form des ordentlichen Gerichtsverfahrens 

auch durchzusetzen (Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl.,§ 

9 Rn. 26). Der Unterlassungsanspruch steht dem Patentinhaber aber nur während 

der begrenzten Laufzeit des Patents zur Verfügung. Durch eine 

Hauptsacheentscheidung in Bezug auf gegen eine von einem anderen Gericht 

erlassene ASI könnte der Unterlassungsanspruch daher nicht hinreichend 

gesichert werden. Denn jedenfalls in der Zeit bis zur vorläufigen Vollstreckung 



 

 

eines obsiegenden erstinstanzliche Hauptsacheurteils wäre der Patentinhaber 

faktisch seines Unterlassungsanspruchs beraubt. Eine von einem ausländischen 

Gericht erlassene ASI ist zwar, wie oben ausgeführt, im Inland wegen Verstoß 

gegen den ordre public nicht anzuerkennen. Durch angedrohte oder national 

durchgesetzte Zwangsmaßnahmen des ausländischen Gerichts kann aber 

dennoch gegenüber dem Patentinhaber eine Zwangssituation aufgebaut und 

aufrechterhalten werden, die eine effektive Durchsetzung der Patente faktisch 

verhindert. 

 

In Bezug auf eine noch von einem anderen Gericht zu erlassende ASI gilt dies 

erst recht. In ganz besonderem Maße gilt dies auch, soweit, wie hier, eine 

Anordnung gerichtet auf ein Verbot der Beantragung von Schutzmaßnahmen 

(AAASI) im Raum steht. 

 

II. Die Verfügungsklägerinnen haben ebenfalls glaubhaft gemacht, dass sie die im 

OLG Bezirk München im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes geltende 

Monatsfrist ab Kenntnis von Tat und Täter, soweit diese auf Verfahren der 

vorliegenden Art zur Anwendung kommt, unter den besonderen Umständen des 

vorliegenden Einzelfalls eingehalten haben. 

[…] 

 

1. […] 

2. […] 

a. […] 

b. […] Die Monatsfrist ist daher aus Sicht der Kammer anzuwenden. Den durch 

die Kürze der Frist bedingten besonderen Schwierigkeiten kann aber mit 

den nachfolgend erläuterten Maßnahmen wirksam begegnet werden. 

3.  



 

 

a. Soweit die Monatsfrist gilt, beginnt sie, soweit der Verfügungsantrag auf 

eine Wiederholungsgefahr gestützt wird, im Zeitpunkt der gesicherten 

Kenntnis oder des Kennenmüssens des Patentinhabers vom Erlass der ASI. 

[…] 

b. Soweit der Verfügungsantrag auf eine Erstbegehungsgefahr gestützt wird, 

beginnt sie im Zeitpunkt der gesicherten Kenntnis oder des 

Kennenmüssens des Patentinhabers von der Existenz eines Antrags auf 

Erlass einer ASI oder der sich konkretisierenden Gefahr für eine solche 

Antragstellung, weil etwa die andere Partei mit einem solchen Antrag 

gedroht hat. Denn die Stellung eines Antrags auf Erlass einer ASI begründet 

nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts München eine 

Erstbegehungsgefahr in Bezug auf einen Eingriff in ein absolutes Recht 

i.S.v. § 823 1 BGB i.V.m. § 1004 1 1 BGB (OLG München GRUR 2020, 379 Rn. 55 

f.). Dem Patentinhaber steht es aber frei zunächst abzuwarten, ob sich die 

Erstbegehungsgefahr verwirklicht, sprich ob das andere Gericht die 

beantragte ASI auch erlässt. Mit Erlass der beantragten ASI gelten die 

obigen Ausführungen zur Wiederholungsgefahr. 

c. Die Ausführungen zur Erstbegehungsgefahr gelten auch für den Fall, dass 

der Antrag auf Erlass einer ASI auf ein pauschales weltweites Verbot der 

gerichtlichen Geltendmachung der betroffenen Patente ohne derzeit 

anhängige Klagen und Anträge des Patentinhabers gerichtet ist. Zwar ist 

der Patentinhaber in diesem Fall zur Wahrung der Möglichkeit, seine 

Patente auch klageweise durchzusetzen, gehalten, innerhalb sehr kurzer 

Frist in einer Vielzahl von Jurisdiktionen Anträge auf geeignete 

Gegenmaßnahmen (AASI) vorzubereiten und einzureichen. Anträge auf 

Erlass einer ASI sind aber bislang ausschließlich im Zusammenhang mit 

weltweiten Auseinandersetzungen von Inhabern globaler Patentportfolios 

betreffend standardessentielle Patente mit global agierenden 

Patentnutzern bekannt geworden. Derartigen Patentinhabern muss aber 



 

 

die globale Dimension ihres Lizenzierungswunsches und die Gefahr 

möglicher global verstreuter einzelner Gegenmaßnahmen der 

Patentbenutzer wie Einsprüche, Nichtigkeitsklagen, negativen 

Feststellungsklagen, Herantreten an einzelne Kartellbehörden oder -

gerichte, etc., bewusst sein. Den Pateninhabern muss ebenso bewusst sein, 

dass die Gefahr besteht, dass einzelne Patentbenutzer von der in 

ausländischen Jurisdiktionen bereitgestellten Möglichkeit, eine ASI zu 

beantragen, Gebrauch machen könnten. Insoweit müssen sie auch in 

Betracht ziehen, dass das ausländische Gericht, wie hier, antragsgemäß 

und, mit Ausnahme von Indien, ohne konkreten Anlass ein pauschales 

weltweites Klageverbot ausspricht. 

d. Insoweit wird den Patentinhabern auch nichts Unmögliches abverlangt. 

aa. Denn den Patentinhaber steht es offen, frühzeitig einen auf 

Erstbegehungsgefahr gestützten Antrag auf Erlass geeigneter 

einstweiliger Gegenmaßnahmen zu stellen, die statt oder neben 

Anordnungen in Bezug auf eine drohende oder bereits erlassene ASI 

(AASI) auch Anordnungen dahingehend umfassen können 

(AAAASI), im Ausland keinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Verfügung (AAASI) zu stellen, mit dem dem Patentinhaber verboten 

werden soll, einen Verfügungsantrag der vorliegenden Art (AASI) zu 

stellen. 

 

Das Landgericht München I wird das Vorliegen der hierfür 

erforderlichen Erstbegehungsgefahr, teilweise über die oben 

erörterten bereits bekannten Fallgruppen hinaus, in Zukunft 

grundsätzlich immer dann annehmen, wenn das Vorliegen einer der 

nachfolgend aufgezählten Situationen glaubhaft gemacht wird: 

 



 

 

- Der Patentbenutzer hat einen Antrag auf Erlass einer ASI 

gegenüber dem Patentinhaber angedroht. 

- Der Patentbenutzer hat einen Antrag auf Erlass einer gegen 

den Patentinhaber gerichteten ASI gestellt. 

- Der Patentbenutzer hat in einer Jurisdiktion, die ASIs 

grundsätzlich bereitstellt, eine Hauptsacheklage auf 

Einräumung einer Lizenz oder auf Feststellung einer 

angemessenen globalen Lizenzgebühr für eine solche Lizenz 

eingereicht oder dies angedroht. 

- Der Patentbenutzer hat gegenüber anderen Patentinhabern 

den Erlass einer ASI angedroht oder eine solche bereits 

beantragt und es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass sich 

der Patenbenutzer, für den Patentinhaber erkennbar, von 

dieser Praxis für die Zukunft, jedenfalls im Verhältnis zum 

Patentinhaber, losgesagt hat. 

- Der Patentbenutzer hat nicht innerhalb der ihm vom 

Patentinhaber, zum Beispiel im Rahmen des ersten 

Verletzerhinweises, gesetzten kurzen Frist in Textform 

erklärt, keinen Antrag auf Erlass einer ASI zu stellen. 

bb. Zum selben Konzern gehörende Unternehmen sind dabei in der 

Regel wie der Patentinhaber bzw. wie der Patentbenutzer zu 

betrachten. 

cc. Insoweit ist die Rechtsprechung zur Begründung einer 

Erstbegehungsgefahr im Kontext der Gefahr der Beantragung und 

des Erlasses eines weltweiten Klageverbots weiterzuentwickeln: 

(1) Die Annahme einer Erstbegehungsgefahr setzt nach der 

bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

zunächst ernsthafte und greifbare tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür voraus, dass der Anspruchsgegner 



 

 

sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten wird. Dabei 

muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete 

Verletzungshandlung beziehen. Die die 

Erstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen 

die drohende Verletzungshandlung so konkret 

abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale 

zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind. Da 

es sich bei der Begehungsgefahr um eine 

anspruchsbegründende Tatsache handelt, liegt die 

Darlegungs- und Beweislast beim Anspruchsteller (st. 

Rspr.; vgl. BGH Urteil vom 20.12.2020 - I ZR 133/17 Rn. 50 

mwN - Neuausgabe). Allein das Bestehen eines 

vertraglichen (oder gesetzlichen) Rechts stellt 

demgegenüber noch keinen greifbaren tatsächlichen 

Anhaltspunkt dafür dar, dass dieses Recht vom 

Anspruchsgegner in naher Zukunft auch geltend 

gemacht wird. Das Bestehen von Rechten begründet 

allenfalls die theoretische Möglichkeit ihrer 

Geltendmachung. Dies reicht jedoch zur Begründung 

einer Erstbegehungsgefahr nicht aus. Hinzukommen 

muss vielmehr regelmäßig ein Verhalten des 

Anspruchsschuldners, aus dem sich eine in naher 

Zukunft bevorstehende und konkrete 

Verletzungshandlung ergibt. So kann es sich verhalten, 

wenn sich der Anspruchsschuldner auf das Bestehen 

eines bestimmten Rechts beruft (vgl. BGH Urteil vom 

20.12.2020 -I ZR 133/17 Rn. 53 mwN - Neuausgabe). Weiter 

ist es nicht ausreichend, nur den eigenen 

Rechtsstandpunkt zu vertreten, um sich die bloße 



 

 

Möglichkeit eines entsprechenden Verhaltens für die 

Zukunft offenzuhalten. Der Erklärung muss bei 

Würdigung der Einzelumstände des Falls vielmehr auch 

die Bereitschaft zu entnehmen sein, sich unmittelbar 

oder in naher Zukunft in dieser Weise zu verhalten (vgl. 

BGH Urteil vom 20.12.2020 - I ZR 133/17 Rn. 53 mwN - 

Neuausgabe). 

(2) Dem kann für den Fall drohender ASIs, insbesondere 

wenn sie ohne konkreten Bezug zu einer gerichtlichen 

Maßnahme des Patentinhabers erlassen werden, nicht in 

vollem Umfang beigetreten werden. Zwar könnten 

Inhaber globaler Portfolien mit globalen 

Lizenzierungswünschen die Zeit vor dem ersten 

Herantreten an einen Patentbenutzer dafür nutzen, für 

den Fall einer sich später einstellenden 

Erstbegehungsgefahr entsprechende Anträge auf Erlass 

geeigneter Gegenmaßnahmen (AASI) in allen in Betracht 

kommenden Jurisdiktionen vorzubereiten. Bei einer 

Vielzahl von Patentbenutzern würde dies aber zu 

unverhältnismäßig hohen Kosten führen, ohne dass zu 

diesem Zeitpunkt in jedem Fall bereits greifbare 

Anhaltspunkt im Sinne dieser Rechtsprechung dafür 

1orliegen, ob ein konkreter Patentbenutzer, z.B. nach 

Erhalt des in der Entscheidung Huawei v. ZTE (EuGH 

GRUR 2015, 764) im Regelfall zwingend vorgeschriebenen 

Verletzerhinweises, einen Antrag auf Erlass einer ASI in 

einem konkreten Land stellen wird. Weiter wird zu 

diesem Zeitpunkt unklar sein, ob dies auch, wie 

vorliegend geschehen, mit weltweitem Effekt auch 



 

 

außerhalb derjenigen Territorien geschehen wird, in 

denen Klagen oder Anträge des Patentinhabers bereits 

anhängig sind oder greifbar demnächst anhängig sein 

werden. Effektiver Rechtsschutz kann demnach nur 

durch eine maßvolle zeitliche Vorverlagerung zu 

Gunsten des Patentinhabers erzielt werden. Dem 

Interesse des Patentbenutzers, vor kostenpflichten 

einstweiligen Verfügungen zur Abwehr befürchteter ASI-

Anträge verschont zu werden, wird dadurch Rechnung 

getragen, dass die oben - nicht abschließend - 

dargestellten, die Erstbegehungsgefahr begründenden 

Alternativen sämtlich auf Handlungen des 

Patentbenutzers (bzw. der konzernverbundenen 

Unternehmen) abstellen. Der Patentbenutzer und die mit 

ihm konzernverbundenen Unternehmen haben es 

demnach selbst in der Hand, durch geeignete 

Erklärungen eine Erstbegehungsgefahr gar nicht erst 

entstehen bzw. eine bereits bestehende wieder in 

Wegfallen kommen zu lassen. Dies kann man von ihnen 

auch erwarten, denn die bislang bekannt gewordenen 

Anträge auf Erlass einer ASI wurden sämtlich damit 

begründet, eine im Erlassstaat anhängige 

Hauptsacheklage zu schützen. Diese Hauptsacheklagen 

sind auf die Schließung eines FRAND-Lizenzvertrages 

bzw. auf die von einem konkreten Vertragsabschluss 

losgelöste, abstrakte Feststellung von FRAND-

Lizenzkonditionen gerichtet. Beiden Klagetypen ist aber 

die Argumentation gemein, der Patentbenutzer sei 

lizenzwillig und die Abwesenheit eines die bereits 



 

 

vorgenommenen und fortgesetzten weltweiten 

Benutzungshandlungen legitimierenden 

Lizenzvertrages sei allein dem Patentinhaber 

zuzuschreiben. Wenn aber diese Patentbenutzer wirklich 

lizenzwillig sind, so werden sie sich weiterer, über die 

bereits begangenen und andauernden 

Benutzungshandlungen hinausgehenden rechtswidriger 

Eingriffe in die eigentumsähnlich geschützten 

Rechtspositionen der Patentinhaber enthalten. Oder 

anders ausgedrückt, ein Patentbenutzer, der einen 

Antrag auf Erlass einer ASI stellt oder dies androht, kann 

in der Regel nicht als hinreichend lizenzwillig im Sinne 

der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union und des Bundesgerichtshofs (vgl. EuGH GRUR 

2015, 764 - Huawei v. ZTE; BGH GRUR 2020, 961 - FRAND-

Einwand; Urteil vom 24.11.2020 - KRZ 35/17 - FRAND-

Einwand II; z.B. LG München I GRUR-RS 2020, 22577; 21 0 

13026/19 bei juris) angesehen werden. Mithin kann von 

dem Patentbenutzer auch gefordert werden, dass er nach 

Erhalt des Verletzungshinweises nicht nur seine 

qualifizierte Lizenzbereitschaft erklärt, sondern auch, 

dass er keine ASI beantragen wird. 

dd. Wollte man dies anders sehen, so müsste der vom Gerichtshof der 

Europäischen Union ersonnene Verhandlungsablauf grundsätzlich 

abgeändert werden. Der Verletzungshinweis und die nachfolgenden 

vorgerichtlichen Schritte müssten entfallen, so dass der Zustand 

nach BGH - Orange Book (GRUR 2009, 694) wiederhergestellt wäre, 

dass nämlich der das Patent benutzende Lizenzsucher den ersten 

Schritt im Verhandlungsablauf zu unternehmen hat. 



 

 

ee. Überdies sind die Parteien nur dann in der Lage, ihre Interessen 

wechselseitig auf Augenhöhe geltend zu machen und so dem 

Verhandlungsregime des EuGH entsprechend ausgewogen zu 

verhandeln, wenn dem Patentinhaber als Ausgleich für die dem 

Patentbenutzer uneingeschränkt zur Verfügung stehende 

Möglichkeit eines Rechtsbestandsangriffs der Weg zu den 

Gerichten zur Durchsetzung aus seiner Sicht bestehender 

Verletzungsansprüche gleichfalls uneingeschränkt offensteht. 

Dieser Gleichklang an Rechtsschutzmöglichkeiten wäre gerade 

nicht mehr gewahrt, wenn die gerichtliche Geltendmachung von 

Verletzungsansprüchen infolge einer ASI bereits im Ansatz 

ausgeschlossen wäre. Dies gilt umso mehr, als eine ASI direkt und 

unmittelbar den gemäß Art. 47 Abs. 1 der EU-Grundrechtecharta 

verbürgten und aus Art. 2 Abs. 1, 101 Abs. 1 Satz 2, 103 Abs. 1 GG, Art. 

6 MRK i. V. m. dem allgemeinen Rechtsstaatsprinzip gemäß Art. 20 

Abs. 3 GG abzuleitenden Anspruch auf Zugang zu den Gerichten 

(Justizgewährungsanspruch) ausschließt. Der 

Justizgewährungsanspruch ist bei der Auslegung von 

Verfahrensvorschriften zu berücksichtigen (Thomas/Putzo, ZPO, 41. 

Aufl. 2020, Einl I Rn. 29 mwN; vgl. auch Zöller/Vollkommer, 33. Aufl. 

2019, Einleitung, Rn. 33, 34). Nichts anderes kann hinsichtlich 

materiell-rechtlicher Kriterien gelten, die - wie die Frage der 

Erstbegehungsgefahr - unmittelbar die Möglichkeit prozessualen 

Rechtsschutzes betreffen. Auch der Justizgewährungsanspruch 

gebietet daher die wie vorliegend erfolgte maßvolle Vorverlagerung 

der Erstbegehungsgefahr, um einen infolge einer ASI drohenden 

faktischen Ausschluss des Zugangs zu den Gerichten bereits im 

Ansatz zu verhindern. Letztlich kann in den genannten Fällen nur 

mittels der wie hier vertretenen Vorverlagerung der 



 

 

Erstbegehungsgefahr der gebotene Zugang zu den Gerichten 

überhaupt gewährleistet werden. 

ff. Bei Beibehaltung des Verhandlungsregimes und ohne die 

vorgeschlagenen Modifikationen betreffend eine zeitliche 

Vorverlagerung der Annahme einer Erstbegehungsgefahr droht 

dem Patentinhaber der Erlass einer ASI als Reaktion auf den 

Verletzerhinweis, was ihn, wie ausgeführt, in einer Vielzahl von 

Fällen faktisch darin hindern wird, seinen patentrechtlichen 

Unterlassungsanspruch auch gegenüber unstreitig 

lizenzunwilligen Patentbenutzern während der Laufzeit der Patente 

mit Aussicht auf Erfolg gerichtlich durchzusetzen. Dieses Ergebnis 

widerspräche aber den Wertungen der Art. 9-11 der 

Durchsetzungsrichtlinie (RL 2004/48/EG) sowie der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. 

 

Mithin ist nach Auffassung des Landgerichts München I eine 

Erstbegehungsgefahr bei Glaubhaftmachung des Vorliegens einer 

der oben genannten Fallgruppen anzunehmen. 

 

4.  

a. Vorliegend haben die Verfügungsklägerinnen glaubhaft gemacht, im 

Zeitraum vom 25. bis 26. September 2020 erstmals vom Erlass der ASI 

durch das Gericht in Wuhan Kenntnis erlangt zu haben. […] 

b. Unter den besonderen Umständen des vorliegenden Einzelfalls durften 

die Verfügungsklägerinnen den Ausgang des Reconsideration-

Verfahrens in Wuhan ausnahmsweise abwarten, jedenfalls bis zu dem 

Zeitpunkt in dem klar war, dass das Gericht in Wuhan die ASI 

aufrechterhalten wird. […] 

aa. […] 



 

 

bb. Die Verfügungsbeklagten durften aus den nachfolgenden Gründen 

aufgrund der besonderen Umstände des vorliegenden Einzelfalls 

ausnahmsweise den Ausgang des Reconsideration-Verfahrens in 

Wuhan abwarten. 

(1) Sie waren unstreitig erstmals als Patentinhaber damit 

konfrontiert, dass ein chinesisches Gericht eine ASI - 

antragsgemäß - weltweit und mit der Ausnahme von 

Indien ohne Vorliegen konkreter Klagen oder Anträge des 

Patentinhabers oder konkreter Anhaltspunkte, dass 

solche in bestimmten Territorien drohten, 

ausgesprochen hat (vgl. Prof. Yang Yu and Prof. Jorge L. 

Contrerars: Will China's New Anti-Suit lnjunctions shift 

the balance of global FRAND litigation? auf patentlyo.com 

vom 30.10.2020, Anlage AR 14 S. 9). Dadurch waren ihnen 

auch die oben wiedergegebenen Wertungen des Gerichts, 

dass das Reconsideration-Verfahren auch unter diesen 

Umständen keinen Einfluss auf die Möglichkeit der 

Beantragung einer gegen die ASI gerichteten 

einstweiligen Verfügung oder den Lauf der 

Dringlichkeitsfrist hat, sowie die weitere Handhabe des 

Landgerichts München I als Reaktion auf diese 

Entwicklung, naturgemäß noch nicht bekannt. 

(2) […] 

Für nachfolgende Patentinhaber besteht hingegen nach 

Kenntnisnahme von der chinesischen Entscheidung 

sowie von dieser Entscheidung ausreichend Zeit, 

insoweit Anwaltsteams aufzubauen und die Einreichung 

entsprechender Anträge koordiniert vorzubereiten. 

Weiter habe sie, anders als die Verfügungsklägerinnen, 



 

 

die Möglichkeit, das Vorliegen einer 

Erstbegehungsgefahr durch geeignete vorbereitende 

Handlungen zu einem Zeitpunkt herbeizuführen, in dem 

die internationalen Anwaltsteams zur Beantragung von 

AASIs bereitstehen. 

[…] 

cc. […] 

dd. […] 

 

III. Die erforderliche Abwägung der gegenläufigen Interessen führt zur 

Bestätigung der einstweiligen Verfügung. 

 

1. Auch wenn die chinesische ASI in Deutschland wegen Verstoß gegen die 

deutschen Regeln der internationalen Zuständigkeit und wegen Verstoß 

gegen den deutschen ordre public nicht anerkennungsfähig und nicht 

vollstreckungsfähig ist (§ 382 ZPO), können die Verfügungsklägerinnen 

bei Fortbestehen der chinesischen ASI ihre Patentrechte auf 

unabsehbare Zeit faktisch nicht in der Bundesrepublik Deutschland 

durchsetzen, ohne extrem hohe Strafen und eventuell weitere 

Repressalien für sich oder ihre Konzernunternehmen in China fürchten 

zu müssen. Der Kammer ist bewusst, dass ein chinesisches Gericht 

möglicherweise seinerseits zu der Beurteilung gelangen könnte, dass die 

vorliegende einstweilige Verfügung und eventuelle auch auf ihrer 

Grundlage verhängte Ordnungsgelder wegen Verstoß gegen den 

chinesischen ordre public dort nicht anerkennungsfähig und nicht 

vollstreckungsfähig sind. Bei Aufhebung der vorliegenden einstweiligen 

Verfügung könnten aber die Verfügungsklägerinnen der aus deutscher 

Sicht rechtswidrigen chinesischen ASI nicht einmal eine Geltung 

beanspruchende gegenläufige gerichtliche Entscheidung 



 

 

entgegenhalten. Weiter ist zu berücksichtigen, dass sich das Recht dem 

Unrecht nicht beugen muss und nicht beugen darf. 

 

2. Bei Bestätigung der einstweiligen Verfügung wären die 

Verfügungsbeklagten aus deutscher Sicht gehalten, die ASI 

zurückzunehmen. Dadurch würde aber die Hauptsacheklage in China 

nicht tangiert. Die chinesische Hauptsacheklage betrifft allein die 

Feststellung einer angemessen globalen Lizenzgebühr. Möglicherweise 

reichen die Verfügungsklägerinnen in Folge der Bestätigung der 

einstweiligen Verfügung nachfolgend in Deutschland 

Verletzungsklagen ein. Diese werden dann von der angegangenen 

Patentstreitkammer in einem zweiseitigen, rechtsstaatlichen Verfahren 

geprüft werden. Die zukünftigen Beklagten könnten hierbei 

insbesondere Nichtverletzung einwenden und einen Aussetzungsantrag 

wegen einer einzulegenden Nichtigkeitsklage bzw. eines Einspruchs 

stellen. Ein etwaiger FRAND-Einwand der zukünftigen Beklagten wäre 

höchstwahrscheinlich wenig erfolgreich, weil sich, wie oben erläutert, 

kein Lizenzwilliger so verhalten würde, wie es die Verfügungsbeklagten 

getan haben. Das deutsche Verletzungsgericht würde daher aller 

Voraussicht nach erst gar nicht in die materielle Prüfung des FRAND-

Einwandes einsteigen. Mithin würde das deutsche Verletzungsgericht 

sich auch nicht inhaltlich der Frage zuwenden, wie hoch eine 

angemessene globale Lizenzgebühr sein könnte. Mithin ist ein Konflikt 

mit dem Gegenstand des chinesischen Verfahrens nicht zu erwarten. 

 

3. Dies stellt auch keine Rechtsverweigerung gegenüber den zukünftigen 

Beklagten dar. Denn die zukünftigen Beklagten haben selbst durch die 

Einreichung des chinesischen Hauptsacheverfahrens vor dem Gericht 

in Wuhan, was grundsätzlich zulässig und nicht zu beanstanden ist, 



 

 

dasjenige aus ihrer Sicht weltweit allein zuständige Gericht gewählt, das 

eine angemessene globale Lizenzgebühr bestimmen soll. Hieran müssen 

sie sich festhalten lassen. An dieser Beurteilung würde sich auch dann 

nichts ändern, wenn die zu erwartende chinesische 

Hauptsacheentscheidung aus deutscher Sicht wegen Verstoß gegen die 

internationale Zuständigkeit in der Bundesrepublik Deutschland nicht 

anerkennungsfähig wäre. Denn dies hätten sich die zukünftigen 

Beklagten selbst zuzuschreiben. 

 

4. Eine doppelte Rechtshängigkeit zwischen dem FRAND-Einwand als 

Verteidigungsmittel und dem Gegenstand des chinesischen 

Hauptsacheverfahrens ist aus deutscher Sicht ohnehin ausgeschlossen. 

Verteidigungsvorbringen definiert nicht den Streitgegenstand, sondern 

nach der Lehre vom zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff das 

Klagebegehren in Verbindung mit dem Klageantrag (BGH GRUR 2012, 485 

- Rohrreinigungsdüse II, Rn. 23; Zigann/Werner in CeplNoss, 

Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl., § 253 Rn. 

53 mwN). 

 

5. Ein Interesse der Verfügungsbeklagten, bis zu einer Entscheidung über 

die chinesische Hauptsacheklage von den Mühen einer 

Rechtsverteidigung gegen eine Patentverletzungsklage in der 

Bundesrepublik Deutschland verschont zu bleiben, ist nicht 

schützenswert. Als Mitglieder einer großen Gruppe von produzierenden 

und importierenden Industrieunternehmen müssten sie die Patentlage 

ohnehin ständig prüfen (BGH X ZR 30/14 Rn. 133 - Glasfasern II) und vor 

der Benutzungsaufnahme sich die notwendigen Lizenzen verschaffen 

(vgl. EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 58 - Huawei v. ZTE). Das haben sie in den 

vorliegenden über sieben Jahre unterlassen und gleichwohl - was für die 



 

 

Zwecke des vorliegenden Verfahrens zu unterstellen ist - weltweit die 

Benutzung aufgenommen. Eine weitere Verzögerung ist den 

Verfügungsklägerinnen vor diesem Hintergrund nicht zuzumuten. 

 

F. Rechtsfolgen 

 

I. Aufgrund des rechtswidrigen Eingriffs in die eigentumsähnlich geschützte 

Rechtsposition der Verfügungsklägerinnen sind die Verfügungsbeklagten 

zur Unterlassung weiterer Eingriffe und zur Folgenbeseitigung zu 

verurteilen, § 1004 BGB. 

 

1. Insoweit ist im Rahmen der geschuldeten Folgenbeseitigungsmaßnahmen 

auch eine Rücknahme des ASI-Antrages geschuldet. Die Hauptsache (der 

ASI-Antrag vom 04.08.2020) wird zwar hierdurch ähnlich einer 

Leistungsverfügung bereits einer endgültigen Regelung zugeführt, dies ist 

aber im Sinne eines effektiven Rechtsschutzes für die beiden 

Verfügungsklägerinnen unabdingbar. Denn nur nach einer Teil-

Rücknahme des auf den Erlass der ASI gerichteten Antrages in Bezug auf 

das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland besteht für die beiden 

Verfügungsklägerinnen eine hinreichende Rechtssicherheit, nicht wegen 

nachfolgender Klageerhebungen in der Bundesrepublik Deutschland 

selbst oder über ihre Tochterunternehme erheblichen Zwangsgeldern in 

China ausgesetzt zu sein. 

 

2. Der Einwand der Verfügungsbeklagten zu 4), die im Tenor der 

einstweiligen Verfügung angeordneten Handlungen seien ihr unmöglich, 

greift nicht durch. Die mit den Spiegelstrichen aufgezählten einzelnen 

Handlungen stellen nur Beispiele dar, im welchem Umfang der 

allgemeineren Anordnung, nämlich die Anti-Suit lnjunction des Wuhan 



 

 

lntermediate People's Court, Provinz Hubei, Volksrepublik China, vom 23. 

September 2020 (Az. (2020) E 01 Zhi Min Chu 169 Zhi Yi) weiterzuverfolgen 

oder eine andere gerichtliche oder behördliche Maßnahme zu ergreifen, 

mit der den Antragstellerinnen unmittelbar oder mittelbar verboten 

werden soll, Patentverletzungsverfahren aus ihren standardessentiellen 

Patenten in der Bundesrepublik Deutschland zu führen, nachzukommen 

ist. Wie oben ausgeführt ist die Verfügungsbeklagte als Konzernmutter 

Mittäterin und Begünstigte in Bezug auf die Beantragung und die 

Aufrechterhaltung der ASI. Ihr ist es also ohne weiteres möglich, sich dem 

Unterlassungstenor gemäß zu verhalten und insoweit auf die ihr 

konzernrechtlich untergeordneten weiteren Verfügugsbeklagten 

einzuwirken. Insoweit sind auch der Verfügungsantrag sowie die 

einstweilige Verfügung, die in der Begründung auf den Antrag verwiesen 

hat, in Richtung auf die Verfügungsbeklagte zu 4) zu verstehen und 

auszulegen. 

 

3. Durch das Schreiben der Verfügungsbeklagten zu 4) vom 18. November 

2020 (HL ZV 2a) ist, was oben bereits ausgeführt worden ist, keine Erfüllung 

dieser Verpflichtung oder eines Teils dieser Verpflichtung eingetreten. 

 

II. Die Verfügungsbeklagten haben auch die weiteren Kosten des 

Verfügungsverfahrens zu tragen, § 97 Abs. 1 ZPO. 

 

III. Der Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung war 

daher bereits im Termin vom 28. Januar 2021 zurückzuweisen. 

 

[…] 


